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PLANZEICHENERKLÄRUNG
Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet "Fremdenbeherbergung"SO

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl0,4

Baugrenze

nicht überbaubare Grundstücksfläche
überbaubare Grundstücksfläche

Wasserflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

unterirdisch

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Änderung des Bebauungsplanes

Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

private Parkfläche

Zweckbestimmung:

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßI

abweichende Bauweisea

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

GH 6,0 Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß in m, Gebäudehöhe

10 m Räumuferstreifen gem. Satzung der Sielacht Wangerland;
nachrichtliche Übernahme 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. SO Sondergebiete „Fremdenbeherbergung“ 

(1) Die Sondergebiete „Fremdenbeherbergung“ dienen vorwiegend der Unterbringung von Beherber-
gungsbetrieben (§ 11 BauNVO). 
 
Zulässig sind:  
- Beherbergungsbetriebe 
- Schank- und Speisewirtschaften 
- Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen 
- Einzelhandel nur mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten laut Sortimentsliste Wangerland (siehe 
Hinweise) mit einer Verkaufsfläche von maximal 50 m² 
- je Betrieb maximal eine Wohnung für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen oder für Betriebsinhaber 
oder Betriebsleiter 
 
Nicht zulässig sind: 
- Vergnügungsstätten 
 
(2) Innerhalb der Sondergebiete sind Stellplätze und Garagen nur für Betriebsleiter, Menschen mit Be-
hinderung und Kurzzeitparken zulässig.  
(gem. § 11 und § 12 BauNVO) 
 

2. Abweichende Bauweise 

Als abweichende Bauweise wird festgesetzt, dass im Rahmen der offenen Bauweise die Länge der in 
§ 22 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Hausformen maximal 35 m betragen darf.  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie § 22 BauNVO) 
 

3. Gebäudehöhe 

Der untere Bezugspunkt (Nullpunkt) für die festgesetzten Gebäudehöhen ist die Oberkante des Funda-
ments bzw. der Bodenplatte des jeweiligen Gebäudes. 
Der obere Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist der höchste Punkt des Daches. Antennen, Schorn-
steine etc. bleiben unberücksichtigt. 
(gem. § 16 und § 18 BauNVO) 
 

4. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Als Nutzungsberechtigte für das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird der Leitungsträger 
festgesetzt.  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

5. Befestigung von Stellplätzen 

Stellplatzanlagen sind so anzulegen, dass die Wasserdurchlässigkeit des Bodens gewährleistet ist 
(z.B. Schotterrasen, Rasengittersteine, offenporiges Pflaster, großfugiges Pflaster). Die Stellplatzflä-
chen sind wasserdurchlässig mit einem Abflussbeiwert von max. 0,5 herzustellen. 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 
 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 84 Abs. 3 NBauO 
 

§ 1 Werbeanlagen 

(1) Die Höhe der Werbeanlagen darf 8 m nicht übersteigen. Der untere Bezugspunkt (Nullpunkt) für die 
festgesetzte Höhe ist die Oberkante der öffentlichen Erschließungsstraße. 
 
(2) Werbeanlagen als laufende Bänder, mit wechselndem oder bewegtem Licht sowie bewegliche Wer-
beanlagen sind nicht zulässig. 
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(3) Ansichtsflächen von Werbeanlagen dürfen je nach Ansichtsseite max. 4 m² nicht überschreiten. 
 
(4) Abweichungen von dieser Satzung sind ausnahmsweise für befristete Werbeaktionen für die Dauer 
von max. 4 Wochen und max. 3-mal pro Jahr zulässig.  
 
 
 

HINWEISE 
(1) Dieser Änderung des Bebauungsplanes liegt die Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1807) zugrunde. 
 
(2) Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das kön-
nen u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfär-
bungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, so sind diese 
gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unte-
ren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Fin-
der, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 
des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für 
ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. (Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, Nds. GVBl., S. 517 zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes vom 
26. Mai 2011 (Nds. GVBl. S. 135)) 
 
(3) Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu Tage treten, so 
ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 
Wangerländer Sortimentsliste (2016) 
Basierend auf dem Einzelhandelsentwicklungskonzept für die Gemeinde Wangerland 
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NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 
Innerhalb des 10 m breiten Räumuferstreifens, gemessen von der Böschungsoberkante des Gewäs-
sers II. Ordnung, gelten die Bestimmungen der Satzung der Sielacht Wangerland. Dieser Bereich ist 
von Hindernissen, insbesondere von baulichen Anlagen freizuhalten. Über Ausnahmen entscheidet die 
Sielacht Wangerland. 
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